
Klage, eingereicht am 4. April 2018 — Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam/EUIPO — Lupu (Djili)

(Rechtssache T-231/18)

(2018/C 200/58)

Sprache der Klageschrift: Englisch

Parteien

Klägerin: Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Dulovo, Bulgarien) (Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt C. Romiţan)

Beklagter: Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)

Anderer Beteiligter im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Victor Lupu (Bukarest, Rumänien)

Angaben zum Verfahren vor dem EUIPO

Anmelderin der streitigen Marke: Klägerin

Streitige Marke: Unionsbildmarke Djili — Anmeldung Nr. 15 497 662

Verfahren vor dem EUIPO: Widerspruchsverfahren

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Fünften Beschwerdekammer des EUIPO vom 31. Januar 2018 in der Sache 
R 1902/2017-5

Anträge

Die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— die Beschwerde von Victor Lupu zurückzuweisen;

— dem Widerspruchsführer und Beschwerdeführer Victor Lupu die Kosten aufzuerlegen.

Angeführte Klagegründe

— Die Beschwerdekammer habe zu Unrecht angenommen, dass zwischen den Zeichen eine klangliche Ähnlichkeit bestehe.

— Die Beschwerdekammer habe zu Unrecht angenommen, dass der begriffliche Vergleich in dem Fall unerheblich sei.

Klage, eingereicht am 16. April 2018 — Polskie Linie Lotnicze „LOT“/Kommission

(Rechtssache T-240/18)

(2018/C 200/59)

Verfahrenssprache: Polnisch

Parteien

Klägerin: Polskie Linie Lotnicze „LOT“ S.A. (Warschau, Polen) (Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt M. Jeżewski)

Beklagte: Europäische Kommission

Anträge

Die Klägerin beantragt,

— die Entscheidung der Europäischen Kommission vom 12. Dezember 2017 in der Sache M.8672 (EASYJET/CERTAIN 
AIR BERLIN ASSETS) — C(2017) 8766 final — für nichtig zu erklären;

— der Kommission die Kosten des Verfahrens vor dem Gericht aufzuerlegen;

— die Kommission zu verpflichten, im Rahmen der Klagebeantwortung zu bestimmten Fragen der Klägerin zum Ablauf 
der Prüfung der Auswirkungen des betreffenden Zusammenschlusses auf den Wettbewerb Stellung zu nehmen und 
bestimmte ihrer Entscheidung zugrunde liegende Beweise vorzulegen.
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